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.. Satzung 
zur Anderung der Satzung über die Entschädigung 
der Mitglieder der Landschaltsversammlung und 

der sachkundigen Bürger in den Ausschüssen 
sowie über Zuschüsse an die Fraktionen 

(Entschädigungssatzung) 
Vom 30. Januar 1992 

Auf Grund der §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 1 Buchstabe d) der 
Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein­
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. August 1984 (GV. NW. S. 544), geändert durch Gesetz 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), hat die 9. Land­
schaftsversammlung des Landschaftsverbandes am 
30. Januar 1992 folgende Satzung zur Änderung der Sat­
zung über die Entschädigung der Mitglieder der Land­
schaftsversammlung und der sachkundigen Bürger in den 
Ausschüssen sowie über Zuschüsse an die Fraktionen 
(Entschädigungssatzung) beschlossen, die hiermit be­
kanntgemacht wird: 

Artikel I 

Die Entschädigungssatzung vom 12. November 1976 
(GV. NW. S. 382), zuletzt geändert am 21. November 1986 
(GV. NW. S. 746), wird wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 1 wird in Satz 3 die Zahl ,,150" durch die Zahl 
,,140" ersetzt. 

Artikel 11 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1992 in 
Kraft. 

Münster, den 30. Januar 1992 

Bol te 
Vorsitzende der 

9. Landschaftsversammlung 

Veldhues Peters 
Schriftführer der 

9. Landschaftsversammlung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be­
kanntgemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah­
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht worden 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher bean­
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 30. Januar 1992 

Dr. SCholle 
Direktor 

des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

- GV. NW. 1992 S. 70. 
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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Errichtung einer Zweigstelle 
des Amtsgerichts Rheinberg in Xanten 

Vom 4. Februar 1992 

Aufgrund des Artikels II § 3 der Verordnung zur einheit­
lichen Regelung der Gerichtsverfassung vom 20. März 
1935 (RGS. NW. S. 99), geändert durch Gesetz vom 24. Fe­
bruar 1970 (GV. NW. S. 168), wird verordnet: 

Artikel I 

§ 2 der Verordnung über die Errichtung einer Zweigstel­
le des Amtsgerichts Rheinberg in Xanten vom 9. Novem­
ber 1978 (GV. NW. S. 574), geändert durch Verordnung vom 
6. März 1989 (GV. NW. S. 96), erhält folgende Fassung: 

.. § 2 

In der Zweigstelle werden von den zur Zuständigkeit 
des Amtsgerichts Rheinberg gehörenden Sachen die 
Grundbuchsachen bearbeitet.". 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt am 1. März: 1992 in Kraft. 

Düsseldorf. den 4. Februar 1992 

7831 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ralf Krumsit:>k 

- GI!. t\'W. 1992 S. 70 

Verordnung 
über Zuständigkeiten auf dem Gebiete des 

Tierseuchenrechts 
Vom 6. Februar 1992 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisations­
gesetzes (LOG. NW.) vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 1989 (GV. 
NW. S. 678), insoweit nach Anhörung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz des Landtags, 
und aufgrund des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 30. August 1990 (BGBI. I 
S. 1853), wird verordnet: 

§ 1 

Grundsatz 

Zuständige Behörde im Sinne des Tierseuchengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 
1991 (BGBL I S. 482) und aufgrund des Tierseuchengeset­
zes erlassener Rechtsverordnungen ist nach § 1 Abs. 5 des 
Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz (AGTierSG­
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. No­
vember 1984 (GV. NW. S. 754), geändert durch Gesetz vom 
6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), die Kreisordnungsbehör­
de, soweit in dieser Verordnung keine abweichende Zu­
ständigkeitsregelung getroffen ist. 

§2 
Tierseuchengesetz 

Zuständige Behörde im Sinne des Tierseuchengesetzes 
ist 

für die Einziehung eines tierärztlichen Obergutachtens 
und die Regelung des Verfahrens nach § 15 Abs. 2, 
für die Erteilung einer Erlaubnis zur Herstellung von 
Sera, Impfstoffen und Antigenen nach § 1. d Abs. 1 
Satz 1, 
für die Entgegennahme der Anzeige über die Herstel­
lung von Mitteln nach § 17 d Abs. 2 Satz 2 und 
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für die FreisteIlung einer Klinik oder eines Institutes 
von der Überwachung durch den Amtstierarzt nach 
§17eSatz2 

der Regierungspräsident. 

§3 
Tuberkulose-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Tuberkulose-Verord­
nung vom 16. Juni 1972 (BGBL I S. 915), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBL I S.1151), ist 

für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen und 
Heilversuche nach § 2 Satz 2 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft. 

§4 
Brucellose-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Brucellose-Verord­
nung vom 26. Juni 1972 (BGBL I S. 1046), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBL I S.1151), ist 
1. für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen und 

Heilversuche nach § 2 Satz 2 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft, 

2. für die Zulassung von Ausnahmen von der Untersu­
chungspflicht nach § 3 Abs. 2 

der Regierungspräsident. 

§5 
Klauentiere-Ausfuhrverordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Klauentiere-Ausfuhr­
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. März 1990 (BGBL I S. 734), geändert durch Verordnung 
vom 23. Mai 1991 (BGBL [S. 1151), ist 

1. für die Zulassung von Ausnahmen bei der Ausfuhr von 
Rindern und Schweinen nach § 8 Abs. 1, 
für die Zulassung von Ausnahmen bei der Ausfuhr von 
Fleisch und Fleischerzeugnissen nach § 13 Abs. 1 und 
für die Bestimmung der Untersuchungsstelle nach § 7 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft, 

2. für die Zulassung eines Marktes nach § 4 Abs. 1. 
für die Zulassung von Ausnahmen nach § 9 b Abs. 2, 
für die Zulassung von Besamungsstationen nach § 9 c 
Abs.l und 
für die Zulassung von Embryotransfereinrichtungen 
nach§ge 

der Regierungspräsident. 

§6 
Geflügelpest-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Geflügelpest-Verord­
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 
1985 (BGBL I S. 1624), geändert durch Verordnung vom 
23. Mai 1991 (BGBL [ S. 1151), ist 

1. für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen nach 
§ 5 Abs. 3 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft, 

2. für die Anordnung von Impfungen nach § 5 Abs. 4 und 
die Zulassung von Ausnahmen von der Impfpflicht 
nach § 7 Abs. 2 

der Regierungspräsident, 

3. für das Anbringen von Schildern nach § 15 Abs. 1 Satz 2 

die örtliche Ordnungsbehörde. 

§7 
Verordnung zum Schutz gegen die 

Aujeszkysche Krankheit 

Zuständige Behörde im Sinne der Verordnung zum 
Schutz gegen die Aujeszkysche Krankheit vom 30. April 

1980 (BGBL I S. 488), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 23. Mai 1991 (BGBL [S. 1151), ist 

für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen und 
Heilversuche nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft. 

§8 
Psittakose-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Psittakose-Verord­
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juni 
1975 (BGBL I S. 1429), geändert durch Verordnung vom 
23. Mai 1991 (BGBL [ S. 1151), ist 

für die Zulassung von Fußringen eines eingetragenen 
Züchtervereins nach § 2 Abs. 2 Satz 1 

der Regierungspräsident. 

§9 
Einhufer-Blutarmut-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Einhufer-Blutarmut­
Verordnung vom 2. Juli 1975 (BGBL I S_ 1845), geändert 
durch Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBI. I S.1151), ist 

für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen, 
Maßnahmen diagnostischer Art und Heilversuche nach 
§ 2 Abs. 1 Satz 3 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft. 

§1O 
Schweinepest-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Schweinepest-Ver­
ordnung vom 3. August 1988 (BGBI. I S. 1559), geändert 
durch Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBL I S. 1151), ist 

1. für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 3 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft, 

2. für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2, 
für die Anordnung von Impfungen nach § 2 Abs. 3, 
für das Absehen von der Anordnung der unschädlichen 
Beseitigung der getöteten ansteckungsverdächtigen 
Schweine nach § 8 Abs. 2 Satz 1 und 
für die Anordnung einer systematischen Gebietsimp­
fung nach § 14 

der Regierungspräsident. 

§11 
Rinder-Leukose-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Rinder-Leukose-Ver­
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. April 1980 (BGBL I S. 417), zuletzt geändert durch Ver­
ordnung vom 23. Mai 1991 (BGBI. I S. 1151), ist 

für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen und 
Heilversuche nach § 3 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft. 

§ 12 
Tollwut-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Tollwut-Verordnung 
vom 23. Mai 1991 (BGBL I S. 1168) ist 

1. für die Zulassung von Ausnahmen für Impfungen nach 
§ 3 Nr. 2 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft, 

2. für das Anbringen von Schildern nach q 8 Abs. 2 

die örtliche Ordnungs behörde. 

§ 13 
Tierimpfstoff -Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Tierimpfstoff-Verord-
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nung VOm 2. Januar 1978 (BGBI. I S. 15), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBL I S. 1151), ist 

für die Entgegennahme der Anzeige über den Wechsel 
von Personen oder Änderungen im Betrieb nach § 3 
Satz I, 
für das Herstellen des Einvernehmens mit der Zulas­
sungsstelle über die Beobachtung von Prüfungen nach 
§ 28. 
für die Zulassung von Ausnahmen der Anwendung von 
Mitteln durch Tierärzte nach § 34 und 
für die Zulassung von Ausnahmen nach § 37 für die 
Herstellung von Mitteln, die unter Verwendung von in 
einem bestimmten Tierbestand isolierten Krankheits­
erregern hergestellt worden sind, 

der Regierungspräsident. 

§ 14 
Tierseuchenerreger-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Tierseuchenerreger­
Verordnung vom 25. November 1985 (BGBL I S. 2123), ge­
ändert durch Verordnung vom 23. Mai 1991 (BGBL I 
S. 1151). ist 

für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 2 Abs. 1, 
für die Entgegennahme einer Anzeige nach § 5, 
für die Entgegennahme einer Anzeige nach § 6 und 
für das Untersagen, Beschränken oder Verbieten von 
Tätigkeiten nach § 7 Abs. 1 und 2 

der Regierungspräsident. 

§ 15 
Klauentiere-Einfuhrverordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Klauentiere-Einfuhr­
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. April 1990 (BGBL I S. 832), geändert durch Verordnung 
vom 23. Mai 1991 (BGBL I S.1151). ist 

für die Zulassung von Schlachtviehmärkten nach § 6 
Abs.l NI'. 1 und 
für die Anordnung nach § 6 Abs. 3 und 4, Rinder und 
Schweine in bestimmte Schlachthäuser zu verbringen 
und dort zu schlachten 

der Regierungspräsident. 

§ 16 
Bienen-Einfuhrverordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der Bienen-Einfuhrver­
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 
1983 (BGBL I S. 995), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 23. Mai 1991 (BGB!. I S. 1151). ist 

für die Benennung der Untersuchungsstelle nach § 2 
Abs.2 Nr. 3 

das Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft. 

§ 17 
MKS-Verordnung 

Zuständige Behörde im Sinne der MKS-Verordnung 
vom 24. Juli 1987 (8GBI. I S. 1703), geändert durch Verord­
nung vom 23. Mai 1991 (BGBl.I S.1151), ist 

für die Anordnung einer Impfung auch für über zwei 
Wochen alte Schweine, 
für über zwei Monate alte Schafe und Ziegen sowie 
für andere für die Seuche empfängliche Tiere nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 und 
für die Zulassung von Ausnahmen nach § 3 Satz 1 Nr. 

der Regierungspräsident. 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten 

Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten 

nach § 76 des Tierseuchengesetzes und 
nach § 5 des Gesetzes betreffend die Beseitigung von 

Ansteckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf Eisen­
bahnen vom 25. Februar 1876 (RGBI. S. 163), zuletzt ge­
ändert durch Gesetz vom 2. März 1974 (EGBL I S. 469), 

wird auf die Kreisordnungsbehörden übertragen. 

§ 19 
Schlußvorschrift 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über Zuständig­
keiten auf dem Gebiete des Tierseuchenrechts vom 
13. November 1979 (GV. NW. S. 872), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 12. September 1990 (GV. NW. S. 555), au­
ßer Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Februar 1992 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

(L. S.) Johannes Ra u 

7848 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

- GV. NW. 1992 S. 70. 

Verordnung 
über Zuständigkeiten nach der Verordnung (EWG) 

Nr. 2092/91 des Rates 
Vom 6. Februar 1992 

Aufgrund des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorganisations­
gesetzes (LOG. NW.) vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 1989 (GV. 
NW. S. 678), wird nach Anhörung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz des Landtags 
verordnet: 

§ 1 

Zuständige Behörde und Kontrollbehörde im Sinne der 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Rates vom 24. Juni 
1991 über den ökologischen Landbau und die entsprechen­
de Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
und Lebensmittel (ABI. Nr. L 198 vom 22. 7. 1991, S. 1) in 
der jeweils geltenden Fassung ist das Landesamt für Er­
nährungswirtschaft und Jagd. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 6. Februar 1992 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Minister für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

- GV. NW. 1992 S. 72. 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 11. Änderung des 

Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Amsberg, Teilabschnitt 

Dortmund/UnnaiHamm (Bergehalde westlich der 
Tettenbachstraße im Gebiet der Stadt Dortmund) 

Vom 23. Januar 1992 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in sein.~r Sitzung am 30. Oktober 1991 die Auf­
stellung der 11. Anderung des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mund/Unna/Hamm (Bergehalde westlich der Tettenbach­
straße im Gebiet der Stadt Dortmund), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 15. Januar 1992 
- VI B 1 - 60.15.10 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landespla­
nungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Oktober 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. Ge­
irnäß § .~6 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die 
in der Anderung des Gebietsentwicklungsplanes enthalte­
nen Darstellungen mit der Bekanntmachung der Geneh­
migung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 1l. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für 
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmundl 
Unna/Hamm, wird heim Ministerium für Umwelt, Raum­
ordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in 
Düsseldorf, beim Regierungspräsidenten Arnsberg (Be­
zirksplanungsbehörde) und beim Oberstadtdirektor der 
Stadt Dortmund zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Re~!:ltsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Anderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 23. Januar 1992 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ritter 

- GV. NW. 1992 S. 73. 

Bekanntmachung 
der Satzung der HauptfürsorgesteIle des 

Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe über die 
Zuweisung von Mitteln der HauptfürsorgesteIle aus 

der Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwbG an die 
örtlichen FürsorgesteIlen bei den kreisfreien 

Städten, Großen kreisangehörigen Städten und 
Kreisen in Westfalen-lippe 
für das Haushaltsjahr 1992 

Vom 30. Januar 1992 

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverban­
des Westfalen-Lippe hat aufgrund des § 11 des Gesetzes 
zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des 
Schwerbehindertengesetzes (DG-KoF SchwbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. November 1981 (GV. 
NW. S. 401), in Verbindung mit den §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 1 
Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt­
machung vom 27. August 1984 (GV. NW. S. 544), zuletzt ge­
ändert durch Gesetz vom 6. Oktober 1981 (G\'. NW. S. 342), 
am 30. Januar 1992 folgende Satzung der Hauptfürsorge­
steIle beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Für das Haushaltsjahr 1992 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Fürsorgestellen zur Erfüllung ihrer Aufga­
ben nach § 31 Abs. 1 Nr.3 des Schwerbehindertengesetzes 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur Re­
gelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehinder­
tengesetz vom 31. Januar 1989 (G\'. NW. S. 78) 

30 vom Hundert 

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen. 

§2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat­
zung sind die Einnahmen der HauptfürsorgesteIle Mün­
ster im Haushaltsjahr 1991 aus den Ausgleichsabgabezah­
lungen der Arbeitgeber gemäß § 11 des Schwerbehinder­
tengesetzes unter Berücksichtigung des Finanzausgleichs 
zwischen den Hauptfürsorgestellen für das Jahr 1990 ab­
züglich der Abführung an den Ausgleichsfonds gemäß § 11 
Abs.4 des Schwerbehindertengesetzes. 

§3 

(1) 25 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichsab~ 
gabe werden auf die örtlichen Fürsorgestellen aufgeteilt 
entsprechend der Zahl der Schwerbehinderten, die am 
31. 10. 1990 in ihrem Zuständigkeitsbereich auf Arbeits­
plätzen von beschäftigungspflichtigen Arbeitgebern (§ 5 
Abs. 1 SchwbG) beschäftigt \N1lrden. 

(2) Die durch die örtlichen Fürsorgestellen bis zum En­
de des Haushaltsjahres 1991 nicht verausgabten und nicht 
gebundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden auf den 
nach Absatz 1 errechneten Betrag angerechnet. 
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(3) Die Hauptfürsorgestelle kann einzelnen örtlichen 
Fürsorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über 
die ihnen nach Absatz 1 und 2 zugewiesenen Beträge hin­
aus Ausgleichsabgabemittel zur Verfügung stellen, soweit 
dadurch der Gesamtbetrag nach § 1 nicht überschritten 
wird. 

(4) Die Zuweisungsbeträge werden jeweils auf volle 
DM-Beträge abgerundet. 

Münster, den 30. Januar 1992 

Bolte 
Vorsitzende der 

9. Landschaftsversammlung 

Veldhues Peters 
Schriftführer der 

9. Landschaftsversammlung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be­
kanntgemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustande kommen dieser Satzung nach Ablauf eines J ah­
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­
kanntgemacht worden 

c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­
schluß der Landschaftsversammlung vorher bean­
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 30. Januar 1992 

Dr. Scholle 
Direktor 

des Landschaftsverbandes 
Westfalen - Li ppe 

- GV. NW. 1992 S. 73. 

41 
Dritte Verordnung 

zur Änderung der Gebührenordnung 
für die Tätigkeit der Kursmakler 

an der Rheinisch-Westfälischen Börse 
zu Düsseldorf 

Vom 29. Januar 1992 

Aufgrund des § 30 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Börsen­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Mai 
1908 (RGBl. S. 215), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Juli 1989 (BGBL I S. 1412), in Verbindung mit § 1 der 
Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Börsenwesens vom 20. August 1975 (GV. NW. S. 544) wird 
nach Anhörung der Kursmaklerkammer und des Börsen­
vorstandes verordnet: 

Artikel 1 

Die Gebührenordnung für die Tätigkeit der Kursmakler 
an der Rheinisch-Westfälischen Börse zu Düsseldorf vom 
12. Mai 1978 (GV. NW. S. 245), zuletzt geändert durch Ver­
ordnung vom 14. November 1986 (GV. NW. S. 742), wird wie 
folgt geändert: 

§ 3 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Soweit nach den Absätzen 1 bis 3 die Gebühr weniger 
als 1,50 DM ausmachen würde, beträgt sie 1,50 DM." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 29. Januar 1992 

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Heinz Schleußer 

- GV. NW. 1992 S. 74. 
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